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45 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates (VI.G.P .). 

Regie~ungsvorlage. 

Bundesgesetz -vom 
1949 - über Kinderbeihilfen (Kinderbeihilfen­

gesetz).-
Der Nationalrat hat beschlossen: 

Abschnitt I. 

Kin der bei hilf e. 

§ 1.(1) Zur Erleichterung der Versorgung der 
in nichtselbständiger Arbeit stehenden Bevölke­
rungskreise mit Bedarfsartikeln wird Kinderbei~ 
hilfe -gewährt. Anspruch auf Kinderbeihilfe haben 
nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes Personen, die Einkünfte beziehen 

-1. aus nichtseibständiger Arbeit ['§ 19, Abs. (1), 
des Einkommensteuergesetzes ], 

2. aus der gesetzlichen Kranken-, Renten-, Ar:­
beits~osenversich'erung, aus det öffentlichen Für­
sorge, 

,3. aus der gesetzlichen Unf;;tllversicherung, der 
Kriegsopferversorgung, der Opferfürsorge, der 
Kleinrentnerunterstützung; in diesen Fällen 
jedoch nur dann, wenn sie ausschließlich Ein­
künfte der genannten Amen beziehen. 

(2) Ferner sind Vollwaisenbezugsberechtigt, 
wenn sie in einem Lehrverhältnis stehen, das 
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und 
sich nicht in einer öffentlichen Fürsorgeanstalt 
befinden, 

(3) .Die Kindel'beihilfe wird den im Abs.(1), 
Z. 1 bis 3, angeführten Personen gewährt, wenn 
bei ihnen die Voraussetzungen für die Kinder­
ermäßigung nam § 39, Ab;. (4), des Einkommen­
steuel'gese1:zes voriiegen und das Kind (der An­
gehörige) nicht selbst Einkünfte aus ij.ichtselb­
ständiger Al1beit - ausgenommen Lehrlings~ 

entschädigung - bezieht. _ 
(4) Für eiriKind (einen Angehörigen) wird die 

Kinderbeihilfe nur einmal gewährt; sie kann nur 
von einem, der Versorgungsverpflimteten bezogen 
werden. Frauen sind nur bezugsberechtigt, wenn 
sie für den Unterhalt des Kindes (Angehörigen) 
überwiegend aufkommen. Die im Abs. (1), Z. 3, 
und Abs. (2) genannten' Persone~ sowie Frauen 

erhalte~ die Kinderbeihilfe nur auf Antrag. Ober 
den Antrag entscheidet das nach dem Wohnsitz 
des Antragstellers zuständige Finanzamt. ' 

(5) 'Ist die .Bezugsberechtigung zweifelhaft, ent· 
scheidet das nach dem Wohnsitz des vermeintlich 
Anspruchsberechtigten zuständige Finanzamt. 

§ 2. (1) Die Kinderbeihilfe beträgt monatlich 
37 S für jedes Kind (jeden Angehörigen). Der 
Anspruch auf Kinderbeihilfe beginnt mit dem 
ersten des dem maßgebenden Tag folgenden 
Monats und, wenn ,der maßgebende Tag der 
Monatserste ist, mit diesem Tage. Maßgebend 
ist der Tag, an dem die VoraU'Ssetzungen für den 
Anspruch auf Kinderbeihilfe erstmalig zutreffen. 
Der Anspruch auf Kin-derbeihilfe erlismt mit 
Ablauf des Kalendermon'ats, in' dem eine Voraus­
set,zung wegfällt. Nichtvollbeschäftigte erhalten 
den ihrer Arbeitszeit entsprechenden Teil der 
Kinderheihilfe; wenn jedoch die Beschäftigung 
drei Viertel der ,durch die dienstrechtlichen und 
sonstigen lohngestaltenden Vorschriften fest­
gesetzten Norrriala~beitszeit er reimt, gebührt die 
volle Kinderbeihilfe. 

(2) Der. Bezugsberechtigte ist verpflichtet,den 
Wegf~ll einer Voraussetzung des Anspruches auf 
volle Kinderbeihilfe oder auf einen entsprechen- . 
den Teil derselben binnen acht Tagen seinem 
Wohnsitzfinanzamt zwe<ks Richtigstellung der 
Beihilfenkarte anzuzeigen. ' 

§ 3. (1) Die Dienstgeber und alle sonstigen 
Stellen, die Bezüg,e der im. § 1 genannten Art 
a~szahlen, sind verpflichtet, anläßlim der Bezugs­
auszahlung auch die Kinderbeihilfe - zum ersten 
Male für den Monat Jänner 1950 .,,-. flüssig 
zu machen. 

(2) Das Bundesministerium für Finanzen kann 
in Ausnahmefällen anordnen, daß die Kinder­
beihilfedurch die Finanzlandesdirektion auszu­
zahlen ist. 

(3) Das, Bundesministerium für Finanzen ist 
weiters crmämtigt, durch Verordnung zu bestim­
men' unter welmen Voraussetzungen 'die unmitte!-
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bare Auszahlung der Kinderbeihilfe an jene 
Person zu erfolgen hat, in deren Haushalt das 
Kind lebt. 

§ 4. Die Auszahlung der Kinderbeihilfe erfolgt 
auf Grund ,der Beihilfenkarte, die von der Ge­
meinde, in den Fällen des§ 1, Abs. (4), letzter 
Satz, vom Finanzamt auszustellen und vom Be­
zugsberechtigten dem Dienstgeber, beziehungs­
:veise der die Bezüge auszahlenden Stelle, in den 
Fällen' des § 3, Abs. (2), dem Finanzamt zu 
übergeben ist. 

§ 5. (1) Der Ersatz der im Laufe eines Monats 
ausgezahlten Beträge an Kinderbeihilfe erfolgt 
,..uf Antrag des Dienstgebers oder der sonstigen 
Stelle [§ 3, Abs. (l)J, sofern die Kinderbeihilfe 
von ihnen nicht gemäß",§ 13' aus eigenen Mitteln 
zu decken ist. Der Antrag ist bis zum 1 O. des 
der Auszahlung folgenden Monats bei dem für 
die Abfuhr der Lohnsteuer zuständigen Finanz­
amt zu stellen. Die ausgezahlte Kinderbeihilfe 
kann vom Dienstgeber (den sonstigen Stellen) 
gegen ihre fälligen oder fällig werdenden Schul, 
digkeiten an öffentlichen Abgaben (Beiträgen), 
sofern diese beim Finanzamt einzuzahlen sind, 
einschließlich der Lohnsteuer (mit Ausnahme der 
Sozialversicherul1gsbeiträge) verrechnet werden. 

(2) Die Verrechnungsanzeige an das Finanzamt 
gilt als Antrag im Sinne von Abs. (1). 

§ 6. (1) Hat eine Person Kinderbeihilfe zu 
Unrecht bezogen, so hat sie dieselbe zurückzu­
erstatten; sie kann ihr auf später fällig werdende 
Beträge an Kinderbeihilfe angerechnet werden·

o 

(2) Die gemäß§ 3, Abs. (1), zur Auszahlung 
der Kinderbeihilfe verpflichteten Dienstgeber und 
sonstigen Stellen' haften dem Bezugsberechtigten 
und ,dem Bundesschatz für di€ richtige und ord­
nungsmäßige Auszahlung, es sei denn, daß die 
Auszahlung durch unrichtige oder mangelhafte 
Angaben des Bezugsberechtigten oder in der Bei­
hilfenkarte erfolgt oder unterblieben ist. 

§ 7. Auf das Verfahren bei der Zuerkennung 
des Anspruches, bei der Abrechnung, der Über­
prüfung und beim Rückersatz zu Unrecht be­
zogener Kinderbeihilfe" finden die V erfahrens­
vorschriften für Bundesabgaben , sinngemäß ,An­
wendung. 

§ 8. (1) Die Kinderbeihilfe unterliegt nicht der 
Einkommensteuer (Lohnsteuer); sie gilt nicht als 
Entgelt im Sinne der sozialversicherungsrechtlichen 
Bestimmungen. 

(2) Die Kinderbeihilfe ist nicht pfändbar. 

(3) Alle Anträge zur Geltendmachung von An­
sprüchen auf Kinderbeihilfe oder von Ersatz­
ansprüchen' für ausgezahlte Kinderbeihilfe sind 
stempelfrei. ' , 

§ 9. Zuwiderhandlungen' gegen die Bestim­
mungen der §§ 1 bis 7 dieses Bundesgesetzes oder 
gegen die auf Grund <i) dieser Bestimmungen e1:­
gangenenAnordnungen werden, sofern nicht ein 
gerichtlich zU' verfolgender oder nach anderen 
Vorschriften, strenger zu ahndender Tatbestand 
vorliegt, von der örtlich zuständigen Bezirksver­
}Valtungsbehörde (im Bereiche einer Bundes­
polizeibehörde von dieser) als V erwaltungsüb~r­
tretungen mit Arrest bis zu einem Monat od,er 
mit Geld bis zu 10.000 S bestraft, auch wenn es 
beim Versuch geblieben ist., 

Abschnitt H. 

Aufbringung der Mittel. 

§ 10. Der Aufwand .an Kinderbeihilfe wird 
- unbeschade~ der Bestimmungen des § 13 -'­
vom Ausgleichsfonds für Kinderbeihilfe getragen, 
der vom Bundesministerium für Finanzen ver­
waItet wird. Diesem Fonds kommt R~chtspersön­
lichkeit nicht zu. Die erforderlichen Mittel wer­
den dutth Beiträge der Dienstgeber aufgebracht. 
Ein allfälliger Abgang des Fonds 'im Jahre 1950 
wird' aus allgemeinen Bundesmitteln getragen. 

§ . 11. (1) Der Beitrag des Dienstgebers ist 
,- vorbehaltlich der Bestimmungen des Abs. (2) -
für jeden Dienstnehmer zu leisten, der in einer 
der gesetzlichen. Kranken- oder Rentenversiche­
rung unterliegenden B-eschäftigurig steht. Dies 
gilt auch für Dienstnehmer, die auf Antrag von 
der Kranken- oder Rentenversicherung befreit 
sind. Der Beitrag ,beträgt 2 v. H. der Beitrags­
grundlage in der Kranken- oder Rentenversiche­
ru'ng bis zu einer Höchstb.eitragsgrundlage von 
2000 S monatlich.' 

(2) Hinsichtlich der Dienstnehmer in der Land~ 
und ForstwirtsChaft bemißt sich der Beitrag mit 
2 v. H. der Beitragsgrundlage fÜr die landwi;t­
schaftliche . Krankenversicherung, Im übrigen 
gelten die Bestimmungen des Abs. (1). 

(3) D<\.s Bundesministerium für Finanzen ist 
ermächtigt, den Beitrag durch Verordnung ,his 
zur Höchstgrenze ~on 3 v. H. zu- erhöhen, :wenn 
die Mittel des Fo~ds n;lchdemGebarungs­
ergebnis des abgelaufenen Jahres nicht ausreichen. 
Ergibt die .Fondsgebarung einen über~ch~ß,so / 
ist die Beitdgshöhe',durch V ~rordnung des 
Bundesministeriums für Finanzen entsprechend 
herabzusetzen. 

§ 12. 1(1) Der Beitrag ist für jeden Monat bis 
spätestens 10. des nachfolgenden M9nats' an das 
für die Abfuhr der, . Lohnsteuer zuständige 
Finanzamt zugleich mit <liesel' zu entrichten. Di~ 
für die Lohnsteuer geltenden Verfahrensvor­
~chriften finden sinngemäß Anwendung. 

(2)' Der Beitrag /für Hausbesorger und Haus- I 

gehilfen ist gemeinsam mit den Sozialversi~e-' 
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rungsbeiträgen an die zuständige Krankenkasse 
abzuführen, die ihn an das für die Abfuhr ihrer 
Lohnsteuer zuständige Finanzamt zu überweisen 
hat. Rückständige Beiträge dieser Art werden 
wie die Sozialversicherungsbeiträge eingebracht. 

(3) Der Beitrag für die Dienstnehmer in der 
Land- und Forstwirtschaft ist gemeinsam mit den 
Krankenversicherungsbeiträ~en an die zuständige 
Krankenkasse abzuführen, die ihn' an das für 
die Abfuhr ihrer Lohnsteuer, zuständige Finanz­
amt zu überweisen hat. Rückständige Beiträge 
dieser Art w\!rden wie ,die Krankenversicherungs­
beiträge eingebracht. 

§ 13~(1) Der Bund, die Länder, Bezirke und 
Gemeinden mit Ausnahme der von diesen Ge­
bietskörperschaften veJ;walteten Betriebe, Unter­
nehmungen, Anstalten, Stiftungen und Fonds, 
ferner die Osterreichischen Bundesbahnen und die 
Post- und Telygraphenanstalt haben de~ Auf­
wand an Kinderbeihilfen für: ihre Empfänger 
von Dienstbezügen' sowie von Ruhe- und Ver­
sorgungsgenüssen aus eigenen Mitteln zu decken. 

(2) . Das gleiche gilt hinsichtlich des Aufwandes 
an KindeJ:beihilfe, die an Empfänger von Be­
zügen aus der Arbeitslosenversicherung, der 
öffentlichen Fürsorge, der Kriegsopferversorgung, 
der Opferfürsorge sowie der Kleinrentnerunter-
stützung auszuzahlen ist. . 

. (3) Die' Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
über den' Ersatzanspruch für ausgezahlte Kinder-

• 

/ 

3 

beihilfe (§ 5) und die Beitragspflicht (§ 11) 
finden hinsichtlich der Fälle von Abs~ (1) und 
Abs. (2) keine Anwendung. 

Abschnitt III. 

Ob erg a n g s- und Sc h I u ß b e s t i m-
m u n ge n. 

. § 14. (1) Unbeschadet der Bestimmungen des 
§ 15, Abs. (2), sind die Bestimmungen des Er­
nährungsbeihilfengesetzes auf die bereits rechts­
kräftig zuerkannten Ansprüche, die sich aus § 2, 
Abs. (2), 2. Satz, des Ernährungsbeihilfengesetzes 
ableiten, weiterhin anzuwenden. 

(2) Die auf Grund des Emährungsbeihilfen­
gesetzes ausgestellten Beihilfenkarten für 1950 
gelten als Beihilfenkarten im Sinne dieses Bundes­
gesetzes. 

§ 15. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 
1950 in Wirksamkeit. '-

(2) Das Bundesgesetz vom' 15. Oktober 
1948, B.G. BI. Nt. 217, über die Gewährung 
der Ernährungsbeihilfen für Kinder und An­
gehörige (Ernährungsbeihilfengesetz) in der 
Fassung des Bundesgesetzes vom 23. Februar 1949, 
B. G, BI. Nr. 83, und des Bundesgesetzes vom 
18. Mai 1949, B. G. BI. Nr. 110, wird mit Wir­
kun'g vom 31. Dezember 1949 aufgehoben . 

(3) Mit der Vollziehung . dieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.' 

• 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Der vorliegende Entwurf eines Bundesge­
setzes über Kinderbeihilfen (KinderbeÜülfen­
gesetz) soll die Bestimmungen des Bundes­
gesetzes vom 15. Oktober 1948, B. G. BI. 
Nr. 217 (Ernährungsbeihilfengesetz), in der 
zur Zeit geltenden Fassung ersetzen. Damit 
wird die Stützung der Löhne, Gehälter, Ren­
ten, Unterstützungen u. dgl. aus Mitteln des 
Bundes inder Form der Ernährungsbeihilfe 
beendet werden. Diese Stützungsaktion war 
von vornherein als eine Übergangsmaßnahme 
gedacht, die die Mehrbelastung· der 1..ohn-, 
Gehalts-, Renten- und Unterstützungsemp­
fänger ausgleichen sollte, die ihnen durch 
den Wegfall der staatlichen Preiszuschüsst! 
für Lebensmittel für ihre Kinder erwachsen 
war. 

Erfordert es die .angespannte finanzielle 
Lage des Bundes, den Staatshaushalt von der 
Last der Ernährungsbeihilfezu befreien, so 
muß ,anderseits bedacht werden, daß die 
unselbständig Erwerbstätigen. mit Kindern 
nach wie vor lauf o.iese Zulage dri'ngend 
angewiesen sind. 

Der vorliegende Entwtirf führt daher 
unter der Bezeichnung "KinderbeihHfe" eine 

. gleich hohe Zulage ein, die im wesentlichen 
demselben Personenkreise wie die Ernäh-
rungsbeihilfe zusteht. " 

Die Kompetenz des Bundes zur Gesetz­
gebung und Vollziehung des in diesem Ent­
wurfe geregelten Gegenstandes stützt sich 
auf die Bestimmungen des Artikels 10, 
Punkt· 15, des Bundesverfassungsgesetzes. 
Die Kinderbeihilfe gehört, wie die Ernäh­
rungsbeihilfe, zu den allgemeinen· Lenkungs­
maßnahmen, die sich im Gefolge des letzten 
Krieges zur Sicherung der einheitlichen 
Führung der Wirtschaft ebenso als notwen­
dig erweisen, wie Preis- und Lohnregelun­
gen, Währungsreform u. dgI. 
. Da das Kinderbeihilfengesetz demselben 

Zwecke dient, werden in seinen Abschnitt I 
alle wichtigen Bestimmungen aus dem Er­
nährungsbeihilfengesetz übernommen. Es 
wird lediglich der Stoff unter Weglassung 
entbehrlicher Bestimmungen besser geglie-

dert; anderseits werden eInIge Vorschriften 
eingebaut, deren Fehlen sich in der Praxis 
der Ernährungsbeihilfe nachteilig \beinerkbar 
gemacht hatte. Diese Änderungen werden in 
den Erläuterungen zu den einzelnen Ge­
setzesbestimmungen angeführt. 

Abschnitt II. trifft neue ;Bestimmungen· 
über die Aufbringung der Mittel für die 
Auszahlung .der Kinderbeihilfe. NaCh dem 
Ernährungsbeihilfengesetz hatte der Bund 
für den Aufwand an Ernährungbeihilfen 
allein aufzukommen. Nunmehr sollen die 
Kinderbeihilfen von einem Ausgleichsfonds 
ohne Rechtspersönlichkeit getragen werden, 
dessen Mittel durch Beiträge der Dienstgeber 
aufgebracht werden. Die Errichtung des 1\.us­
gleichsfonds ist erforderlich, weil der Wirt­
schaft, die die Dienstnehmer nach Leistung. 
. entlohnt, die unmittelbare Zahlung von 
Familienzulagen nicht zugemutet werden 
kann. Eine solche Zumutung würde z\lr Be­
nachteiligung kinderreicher Dienstnehmer 
auf dem Arbeitsmarkte führen. Zur Vermei­
dung dieser unerwünschten Folgen wird der 
Ausgleichsfonds für Kinderbeihilfe errichtet, 
durch dessen Konstruktion die Dienstgeber 
der Wirtschaft gleichmäßig zur Beitrags­
leistungherangezogen werden. Im Sinne des 
Entwurfes sind auch die Betriebe des Bundes, 
der Länder und der Gemeinden· als zur 
Wirtschaft gehörend anzusehen und zur Bei­
tragsleistung verpflichtet. 

Die vorstehend geschilderten Gründe für 
die Errichtung des Ausgleichsfonds bestehen 
im Bereiche der Hoheitsverwaltung nicht. Es 
kann von vornherein angenommen werden, 
daß die Pers'onalpolitik des Bundes, der 
Länder und der Gemeinden eine Benach­
teiligllng der Dienstnehmer mit Kindern aus­
schließt. Im Bereiche der Arbeitslosenver';' 
sicherung, der Kriegsopferversorgung, der 
Opferfürsorge und der Kleinrentnerunter­
stützung, deren Aufwand der Bund trägt, und 
der den Ländern obliegenden öffentlichen 
Fürsorge fallen die Bezugsberechtigten durch 
Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen 
an, so daß eine Auswahl überhaupt nichl; 
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stattfindet. Die Einbeziehung dieser Gruppen 
in den Ausgleichsfonds wäre daher ein 
zweckloser, Umweg. 

Es erscheint zweckmäßig, der Ermittlung 
der Beiträge zum Ausgleichsfonds für Kiri­
derbeihilfe die jeweils geltende Beitrags-

,grundlage für die Sozialversicherungsbei­
träge zugrunde zu legen. Von den Lohn­
summen auszugehen, empfiehlt sich nicht; die 
,Erfassung der beitragspflichtigen Dienstgeb~r 
auf diesem Wege würde wesentliche Mehr­
arbeiten verursachen, weil viele Dienstgeber 
. ~icht gewerbesteuer-(lohnsummensteuer-) 
pflichtig sind, zum Beispiel die freien Berufe. 

Der Beitrag wird mit 2 v. H. der Beitrags­
grundlage zur Sozialversicherung festgesetzt. 
Nach den, vorhandenen, ziffernmäßig aller­
dings nicht absolut genauen statistischen 
Unterlagen ,gibt es im Bundesgebiet rund 
1,000.000 Kinder, für die :Kinderbeihilfe zu­
steht. Hievon wird der Ausgleichsfonds rund 
620.000 Kinder -zu betreuen haben. Der Auf­
wand hiefür beträgt rund 275,000.000 S. Die 
Summe der Lohn-, Gehaltsbezüge, die als 
Beitragsgrundlage dient, ist mit 13'2 Milliar­
den Schilling anzunehmen. Bei der vorge­
sehenen 'Beitragshöhe werden dem Fonds 
rund 264,000.000 S zufließen. 'Das Beitrags­
prozent ist also aufs knappste bemessen, der 
Bund dürfte ei~en mäßigen Abgang des 
Fonds zu decken haben. . 

Die im Apschnitt II des Entwurfes vorge­
sehene Organisation nimmt vor allem darauf 
Bedacht, daß die Einhebungder Beiträge 
nicht zu einer Ausweitung des Apparat.es der 
Finanzver~altung führt. 

Zu, den einzelnen Gesetzbestimmungen: 

Zu § 1: 

Die anspruchsberechtigten Personenkreise 
werden erschöpfend aufgezählt. Gegenüber 
der· Bezugsberechtigung bei der Ernährungs-

_ beihilfe tritt nur die eine Änderung ein, daß 
die Kinderbeihilfe für Verwandte und Ver­
schwägerte in aufsteigender und gerader 
Linie nicht gewährt wird. Ihre Einbeziehung 
wäre durchaus unsystematisch und würde 
den Rahmen eines Kinderbeihilfengesetzes 

, sprengen. Der Anspruch auf Ernährungsbei­
hilfe für Verwandte und Verschwägerte in 
aufsteigender und gerader Linie der ün Zeit­
punkt des Inkrafttretens des 'vorliegenden 
Bundes~esetzes bereits rechtskräftig erwor­
ben wurde, bleibt weiterhin' gewahrt (siehe 
Erläuterungen zu § 14). 

Zu§ 2~ 

5 

die Ernährungsbeihilfe' bei Beginn und Be­
endigung eines Dienstverhältnisses iimerhalb 
eines Kalendermonates für den Bruchteil 
dieses Monates auszuzahlen war, zu einer 
schweren Arbeitsbelastung des Dienstgebers 
oder der sonstigen Stelleodei der Finanz­
landesdirektion. Es ist daher zweckmäßig, die 
Gebührlichkeit der Kinderbeihilfe in allen 
Fällen mit dem ersten Tage des Kalender­
monates entstehen und mit dem letzten Tage 
des Kalendermonates endigen zu lassen. 

Die vorgesehene Regelung des Anspruches 
der Nichtvollbeschäftigten auf die volle Kin­
derb,eihilfe berücksichtigt die in den einzel­
nen Berufszweigen verschieden festgesetzte 
Vollbeschäftigung. ' 

Zu § 3, Abs; (1) und (2): 

Die Kinderbeihilfe ist als Lohnbestandteil 
zu betrachten; schon deshalb ist die Auszah­
lung durch den Dienstgeber aus der Natur 
der Sache gegeben. Diese Art -der Flüssig­
machung war bereits im Ernährungbeihilfen­
gesetz vorgesehen. Es ist dies auch der ein­
zige Weg, die Aufgabe der Auszahlung' der 
Kinderbelhilfe ohne Aufstel1ung eines kost­
spieligen Behördenapparates zu bewältigen. 
Nicht mehr vorgesehen ist die gesetzliche 
Verpflichtung der Finanzlandesdirektion, die 
Kinderbeihilfe für gewisse Gruppen von An­
spruchsberechtigten auszuzahlen, so daß nun­
mehr alle Dienstgeber und alle sonstigen 
SteHen sich dieser Aufgabe zu unterziehen 
haben, sofern sie nicht durch eine im Namen 
des Bundesministeriums für Finanzen erlas­
sene Ausnahmeverfügung von dieser Pflicht 
befreit werden. 

Zu § 3, Abs. (3): 

Die vorgesehene Ermächtigung bietet die 
Handhabung" die Kinderbeihilfe durch Ver­
waltungsverfügung unter Ausschaltung des 
Bezugsberechtigten an den Haushalt zu 
leiten, in dem das Kind versorgt wird. Hie­
durch werden die Gerichte bei Entscheidung 
in Unterhaltssachen entlastet, ohne daß ihrer 
Rechtsprechung vorgegriffen wird. 

Eine Vergütung für die Auszahlung der 
Kinderbeihilfe wird nicht gewährt. Der hie­
durch bedingte Mehraufwand würde zu 
einer Erhohung der in Abschnitt II dieses 
Entwurfes bestimmten Beiträge führen. 

,Zu § 4: 

In der Praxis führte die Bestimmung des 
§ 3 des Ernährungsbeihilfengesetzes, wonach, 

Als Bescheinigung des Anspruches gegen 
den Dienstgeber auf' Kinderbeihilfe, an die 
sich die Dienstgeber unq.' sonstigen Stellen 
bei Auszahlung der Kinderbeihilfe zu halten 
haben, dient die Beihilfenkarte. Eine Ver-' 
zögerung der Auszahlung der Kinderbeihilfe 
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anläßlich ihrer Einführung tritt nIcht ein, I der Kinderbeihilfe auszuschließen, ausdrück­
weil die für den Bezug der Ernährungsbei- i lich deren Pfändungsfreiheit ausgesprochen. 
hilfen bereits ausgestellten Beihilfenkarten 
für 1950 den Bestimmungen des vorliegen- Zu den §§ 10 und 13: 
den Entwurfes im allgemeinen entsprechen; Die Textierung des § 13, Abs.(l),. über-
sie werden daher in diesem Jahre auch als I nimmt den bereits in den sozialversiche;.. 
Ausweis für den Anspruch auf Kinderbei- rungsr~chtlichen Vorschriften für die Schei-" 
hilfe Verwendung finden (siehe Bemerkun- dung der Hoheitsverwaltung von den Be- . 
gen zu § 14). trieben und Einrichtungen der Gebietskör-

Im Ernährungsbeihilfengesetz war die Zu- perschaften gebrauchten und eingelebten 
ständigkeit zur Ausstellung der Beihilfen- Wortlaut. Es wird aber ausdrücklich be­
karte nicht normiert. Die Heranziehung der stimmt, daß die Österreichischen BundeSbah­
Finanzämter und der Gemeinden gründete nen und die Post- und TelegraphenanStalt 
sich auf die Bestimmungen der Abgaben- wie die Hoheitsverwaltung zu behandeln sind .. 
ordnung. Nunmehr wird diese Zuständigkeit Die Ausnahmen von d~r Beitragspflicht 
im Kinderbeihilfengesetz ausdrücklich ver-zum Ausgleichsfonds für Kinderbeihilfe sind 
ankert. im § 13 dieses Entwurfes erschöpfend auf­

Zu § 5: 

Das Verfahren. über die Geltendmachung 
der Ersatzansprüche der Dienstgeber und der 
sonstigen Stellen für die von ihnen ausge­
zahlte Kinderbeihilfe sowie über deren An­
rechnung auf Abgabe- und Beitragsschuldig­
keiten wird hinsichtlich derjenigen Dienst­
nehmer und sonstigen Stellen, denen der 
Aufwand an Kinderbeihilfe ersetzt wird, aus 
dem Ernährungsbeihilfengesetz übernommen. 

Zu den §§ 6, 7 und 9: 

Auch die Bestimmungen über die Rück­
erstattungspflicht von Übergenüssen, diti,Haf­
tung d~r' Dienstgeber und sonstigen Stellen 
für die' richtige und ordnungsmäßige Aus­
zahlung der Kinderbeihilfe, das Zuerken­
nungs- und Prüfungsverfahren sowie die 
Strafandrohung ,gleich'en inhaltlich den die­
selben Gegenstände regelnden Vorschriften 

- des ErnährUngsbeihilfengesetzes. 

zu' § ~: 

Die im Bundesgesetz vom 15. Oktober 1948, 
B. G. Bl.Nr.224, normierte Einkommensteuer­
freiheit der Ernährungsbeihilfe wird auch 
auf· die Kinderbeihilfe ausgedehnt; aus 
Zweckmäßigkeitsgründen wird aber statt 
einer Novellierung des erwähnten Bundes­

gezählt. Es wird Aufgabe d~r Praxis sein,· 
in Zweifelsfällen über die Beitragspflicht, 
das heißt darüber zu entscheiden, ob· eine 

. bestimmt~ Einrichtung einer Gebietskörper­
schaft zu der Hoheitsverwaltung zu zählen 
ist oder nicht. Diese Entscheidung obliegt in 
erster Instanz dem für die Abfuhr der Lohn- . 
steuer zuständigen Finanzamt, weil das fjir 
die Lohnsteuer geltende Verfahren auf die 
Einhebung der Beiträge sinngemäß Anwen­
dung findet (§ 12), in zweiter Instanz der 
Finanzlandesdirektion. 

Zu § 11: 

Die Beitragspflicht beruht ,grundsätzlich 
auf der Sozialversicherungspflicht. Der Um­
Stand, daß ein Dienstnehmer nicht in den 
beiden Zweigen der Sozialversicherung 
(Kranken- und Rentenversicherung) bei­
tragspflichtig ist, befreit den 0 Dienstgeber 
oder die sonstige Stelle nicht von der Ver­
pflichtung,. für ihn den Beitrag zum Aus'­
gleichsfonds zu leisten. 

Die für die Berechn:ung der Sozialversiche:­
rungsbeiträge geltende Höchstbeitragsgrund­
lage wird ausdrücklich für' nichtanwendbar 
erklärt. Die dort vorgesehene, verhältnis­
mäßig niedrige Grenze wird allgemein auf 
2000 S monatlich erhöht. 

gesetzes eine entsprechende Bestimmung in Zu § 12 : 
den vorliegenden Entwurf aufgenommen. Die Erteilung eines förmlichen Beschei~es 
Aus demselben Grunqe wird die Bestim- über die Beitragspflicht im Einzelfalle würde 
mung, daß die Kinderbeihilfe nicht in . die die DienststellEin der Finanzverwaltung 

. ~emessungs~rundla~e für. den. So~ialv:r- lahmlegen. Die Bestimmung, daß das für die 
sIcherungsbeItrag emzubez~eh~n 1st, m dl.~- Lohnsteuer geltende Verfahren bei Ein­
sem Entwurfe getroffen; SIe 1St aus der fur b' g ngder Beiträge anzuwenden 1st be­
Ernährungsbeihilfen im Bundesgesetz vom I ;~~t~ <;laß die Überwachung der Beit~ags-
15. Oktober 194~.' B. G. BI.: Nr.223, § 17, vor- I pflicht nur im Zuge der, Lohnsteueraußen­
gesehenen Bestul.}mung ubernommen. I prüfung erfolgt und daß Bescheide nur in 

Schließlich wird, um die in der Praxis auf- jenen Fällen erteilt werden, in denen hiebei 
getauchten Zweifel .über die Pfändbarkeit festgestellt wird, daß keine oder unrichtige 
der Ernährungsbeihilfe 'von vornehereinbei I Beiträge von .BeitragspfliChtigen geleis~et 
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wurden. Die' Dienstgeberhaben ihre Bei­
tragspflicht wahrzunehmen, die Beiträge zu 
errechnen und sie gleichzeitig mit der ein­
behaltenen Lohnsteuer dem zuständigen 
Finanzamt zu entrichten. 

Abweichend von diesem Verfahren werden 
die Beiträge für Hausbesorger und Hausge­
hilfen nicht durch das Finanzamt, sondern 
d,urch die zuständige Krankenkasse, gegebe­
nenfalls zwangsweise, eingehoben. Dieser 
Vorgang empfiehlt sich, weil die beitrags­
pflichtigen .Dienstgeber in vielen Fällen, zum 
Beispiel wenn sie Lohnempfänger sind, als 
Steuerpflichtige nicht in Evidenz stehen. Ihre 
Erfassung und Überwachung würde einen 
Personalaufwand erfordern und Verwal­
tungskosten zur Folge haben, die mit dem 
Erfolge in keinem Verhältnis stehen. Die 
vorgesehene Einhebungsart führt dazu,· daß 
in diesen 'Fällen die ~eiträge zum Aus-

7 
. 

gleichsfonds nicht allmonatlich, sondern in 
der Regel für drei Monate im nachhinein zu 
leisten sind. 

Ein gleichartiges Einhebungsverfahren 
wird für die Beiträge, die für Dienstnehmer 
in der Land- und Forstwirtschaft zu leisten 
sind, festgesetzt. 

Im Abschnitt III wird bestimmt, daß die­
jenigen Bezugsberechtigten, denen' die Er~ 
nährungsbeihilfe gemäß § 2, Abs. (2), des 
Ernährungsbeihilfengesetzes für Verwandte 
und Verschwägerte in aufsteigender gerader 
Linie bereits rechtskräftig zuerkannt ist, 
weiterhin im. Genusse dieser Ernährungs­
beihilfe bleiben, solange die im Ernährungs­
beihilfengesetze vorgesehenen Bezugsvoraus­
setzungen zutrefJen. Diese Ernährungsbei­
hilfen werden daher im Laufe der Zeit nach 
und nach wegfallen. Im übrigen ~ird das 
Ernährungsbeihilfengesetz aufgehoben. 
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